
 
 
 
 

 

 
Landkreistag fordert Kompensation für den 
verfassungswidrig gekürzten Finanzaus-
gleich von der Landespolitik 
 
 

(Wiesbaden, den 23. Juli 2013) 
Mit einem Schreiben an die hessische Landesregierung 
sowie die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen hat der 
Präsident des Hessischen Landkreistages das Land zur 
umgehenden Kompensation der im Jahr 2010 erfolgten 
verfassungswidrigen Kürzung des Kommunalen Finanz-
ausgleichs aufgefordert.  
 
Das Land Hessen hatte mit dem Finanzausgleichsände-
rungsgesetz 2011 den Kommunalen Finanzausgleich in 
seiner Zusammensetzung so verändert, dass die Schlüs-
selmasse im Jahr 2011 um 345 Mio. Euro jährlich redu-
ziert wurde. Unter Berufung auf das Urteil des Hessi-
schen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013, das die Ver-
fassungswidrigkeit des Finanzausgleichsänderungsge-
setzes 2011 festgestellt worden ist, fordert der Hessische 
Landkreistag die Landesregierung zu einer kurzfristigen 
Entschädigung der hessischen Landkreise sowie der 
Städte und Gemeinden für diese Minderung des Fi-
nanzausgleichs auf.  
 
„Es ist für uns ein Gebot der Fairness, dass das Land 
Hessen die Entscheidung des Staatsgerichtshofs nicht 
nur nach den Worten des Urteils vollzieht, sondern dar-
über hinaus auch die finanziellen Folgen des verfas-
sungswidrigen Gesetzes, zumindest ab dem Jahr 2013 
ausgleicht“, begründet Präsident Landrat Robert Fisch-
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bach (Landkreis Marburg-Biedenkopf) das Ansinnen der 
hessischen Landkreise. Die sehr schwierige Finanzlage 
der hessischen Kommunen und insbesondere der Land-
kreise mache eine finanzielle Unterstützung durch das 
Land unausweichlich.  
 
Den selben Appell richtet Präsident Fischbach auch an 
die im Landtag vertretenen Fraktionen. Vor allem die 
derzeitigen Oppositionsfraktionen könnten nun im Vorfeld 
der Landtagswahl durch klare Beschlüsse im Landtag 
zeigen, dass die von ihnen wiederholt geübte Kritik an 
der Landesregierung im Falle eines Regierungswechsels 
zu verbindlichem Handeln, nämlich einer Erhöhung des 
Kommunalen Finanzausgleichs um mindestens 345 Mio. 
Euro jährlich führen wird. Die bisher erfolgten Reaktionen 
der Landtagsfraktionen auf die Entscheidung des Staats-
gerichtshofs ließe nämlich diese Aussage zugunsten der 
Kommunen ebenfalls vermissen. 
 
Der Hessische Landkreistag sieht nun mit Interesse auf 
die verbleibenden Sitzungstage des Hessischen Land-
tags um zu verfolgen, ob eine der angeschriebenen poli-
tischen Vertreter diesen Appell der hessischen Land-
kreise auch tatsächlich zu einer konkreten Zusage an die 
Kommunen nutzen wird.   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 

�
Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 

 


